

Muster für eine Forderungsklage

Einschreiben

Handelsgericht des Kantons Zürich

Hirschengraben 15

8001  Zürich

Winterthur, 2. Juni 2007 

Forderungsklage

Mustermann AG, Musterstrasse 1, 8400 Winterthur (Klägerin), vertreten durch Hans Muster

gegen 

Muster GmbH, Mustergasse 2, 8032 Zürich (Beklagte)

Betreffend Kaufpreisforderung

Rechtsbegehren

1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin 8`200 Franken zuzüglich Zins von 5 Prozent seit dem 12. Februar 2007 zu bezahlen. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten. 

I. Formelles:

Der Unterzeichnete Hans Muster ist als Prokurist der Klägerin zur Vertretung berechtigt. 

Beweis: Handelsregisterauszug der Mustermann AG vom 15. April 2007 (Beilage 1)

Die Sühneverhandlung fand am 2. Mai 2007 statt. 

Gleichentags stellte der Friedensrichter die Weisung aus. 

Beweis: Weisung vom 2. Mai 2007 (Beilage 2)

Die Frist von drei Monaten seit Ausstellung der Weisung für die Einreichung der Klage ist eingehalten. 

Beweis: Weisung vom 2. Mai 2007 (Beilage 2) 

Der Streitwert beträgt 8`200 Franken. 


Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist örtlich zuständig, da die Klage am Sitz der Beklagten erhoben werden darf und diese in Zürich ihren Sitz hat. 

Beweis: Handelsregisterauszug der Muster GmbH vom 10. März 2007 (Beilage 3)

Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist für eine Klage sachlich zuständig, wenn die Firmen im schweizerischen Handelsregister eingetragen sind und der Streitwert wenigstens 8`000 Franken beträgt. Zudem müssen sich die Parteien um das von einer Partei betriebene Gewerbe streiten. 

Beide Parteien sind als Firma im Handelsregister eingetragen. Der Streitwert von 8`200 Franken liegt über der Zuständigkeitsgrenze von 8`000 Franken. Im Weiteren betrifft die Auseinandersetzung das Gewerbe beider Parteien, da die eine von der anderen Waren gekauft hat. Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist daher auch sachlich zuständig. 

Beweis: Handelsregisterauszug der Muster GmbH vom 10. März 2007 (Beilage 3) und der Mustermann AG vom 15. April 2007 (Beilage 1)

II. Begründung

Martin S. von der Beklagten telefonierte am 1. Februar 2007 und bestellte bei uns Büromaterial. Unser Werner B. nahm die Bestellung entgegen und notierte sie auf einem Zettel. Bestellt wurde Folgendes:

40 x A4 Papier à 6 Franken

Fr.     240.-

100 x Toner ZT à 79,60 Franken
Fr. 7`960.-

Total




Fr. 8`200.-

Die Bezahlung sollte innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsstellung erfolgen. 

Beweis: Werner B., wohnhaft in 8400 Winterthur, Sachbearbeiter der Klägerin, als Zeuge

Das Material wurde am 2. Februar 2007 von der Klägerin entgegengenommen. 

Beweis: Lieferschein vom 1. Februar 2007 (Beilage 4)

Mit Rechnung vom 1. Februar 2007, welche die Beklagte am nächsten Tag zusammen mit der Lieferung erhielt, verlangte die Klägerin von der Beklagten die Bezahlung des Kaufpreises innert 10 Tagen ab Rechnungsdatum, also bis zum 11. Februar 2007. 

Beweis: Rechnung vom 1. Februar 2007 (Beilage 5)

Da die Beklagte nicht zahlte, wurde sie am 1. März 2007 ein erstes Mal und am 15. März 2007 ein zweites Mal gemahnt. 

Beweis: Mahnungen vom 1. und 15. März 2007 (Beilagen 6 und 7)


Bis heute ist keine Zahlung erfolgt. 

Die Beklagte geriet bereits mit Ablauf der auf der Rechnung angebrachten Zahlungsfrist in Verzug, weshalb der Verzugszins von 5 Prozent seit dem 12. Februar 2007 geschuldet ist. 

Beweis: Rechnung vom 1. Februar 2007 (Beilage 5)

Freundliche Grüsse

Mustermann AG

Hans Muster, ppa

4-fach

Beilagen gemäss separatem Beilagenverzeichnis

Beilagenverzeichnis

1 Handelsregisterauszug der Mustermann AG vom 15. April 2007 

2 Weisung vom 2. Mai 2007 

3 Handelsregisterauszug der Muster GmbH vom 10. März 2007 

4 Lieferschein vom 1. Februar 2007 

5 Rechnung vom 1. Februar 2007 

6 Mahnung vom 1. März 2007 

7 Mahnung vom 15. März 2007






























































































































































































































































































































































